FAQ zu DER MARKT VON ALTURIEN 
Marktführerschaft: Wird die Marktführerschaft im Zug eines Spielers nur einmal oder bei jedem Kunden gewertet? 

Die Formel „Kundenwert x Anzahl Handelshäuser + 2 Real für die Marktführerschaft“ gilt für jeden Kunden. 

Dazu ein Beispiel: Der Grande (Wert 3) wird vor ein eigenes Geschäft mit 1 Haus gezogen. Außerdem steht ein Baron (Wert 1) vor einem Spezialgeschäft mit 2 Häusern. Bei beiden Geschäften besitzt der aktive Spieler die Marktführerschaft. Er erhält folgende Einnahmen: 

Grande: (3 x 1 +2) = 5. Baron: (1 x 2 +2) = 4. Er erhält insgesamt 9 Real.
Kunden: Ist es richtig, dass sich auf Seite 4 im Beispiel in der zweiten Spalte ganz unten ein Druckfehler eingeschlichen hat, und dass das Wort „Baron“ das Wort „Marquès“ ersetzen muss?  
Ja, das ist richtig.
Spezialgeschäfte: Alle Kunden vor den Spezialgeschäften eines Spielers kaufen automatisch ein. Klaut auch der Dieb automatisch, wenn er vor einem Spezialgeschäft des aktiven Spielers steht?

Ja, wenn ihn der aktive Spieler in seinem Zug nicht wegzieht! 
Besitzt der aktive Spieler die Stadtwache, so ist er geschützt. 

Spezialgeschäfte und Dieb: Wenn ich den Dieb bewege und danach Geld von einem Mitspieler bekomme (oder auch nicht), bekomme ich dann auch Geld von einem Kunden, der bei mir auf einem Spezialgeschäft (dunkelgrau) steht? Nach dem Zug mit dem Dieb kann ich ein zweites Mal würfeln und ziehen, erhalte ich dann auch ein zweites Mal für die Kunden bei den Spezialgeschäften ein zweites Mal Geld? 

Nein, die Kunden vor den Spezialgeschäften kaufen beim aktiven Spieler nur einmal ein. 

Beim ersten Zug mit dem Dieb wird nur der Dieb abgerechnet. Erst beim zweiten Zug (mit einem Kunden oder nochmals mit dem Dieb) werden auch die Spezialgeschäfte abgerechnet. 

Dieb: Ist es richtig, dass der Eigentümer immer zahlen muss, sobald der Dieb vor ein Geschäft gezogen wird, egal, ob es ein fremdes oder eigenes Geschäft ist? 

Ja, das ist richtig, sofern der Eigentümer nicht die Stadtwache besitzt.

Bei einem fremden Geschäft, erhält der aktive Spieler den Erlös, bei einem eigenen Geschäft zahlt der aktive Spieler den Erlös an die Bank. 
Stadtwache: Die Regel sagt, dass die Stadtwache NICHT an den reichsten Spieler gehen kann. Wer bekommt sie dann? Behält sie der bisherige Besitzer oder tritt automatisch die "Sobald der Besitzer der Karte der reichste Spieler wird ..." Regel in Kraft?

Die Stadtwache erhält immer der Spieler, der durch den Dieb geschädigt wurde. Es sei denn, der Geschädigte ist der Reichste, dann bleibt die Stadtwache bei ihrem bisherigen Besitzer. 

Stadtwache: Was geschieht, wenn der Besitzer der Stadtwache der reichste Spieler wird? In der Regel steht, dass er die Stadtwache an den ärmsten Spieler abgeben muss, dass dies aber erst geprüft wird, wenn der Dieb zum Besitzer der Stadtwache kommt. Wie ist der genaue Ablauf? 

Damit man nicht ständig prüfen und zählen muss, wer der reichste Spieler ist, wurde in der Regel der Satz aufgenommen, dass man dies erst dann prüft, sobald der Dieb zum Besitzer der Stadtwache kommt. Der genaue Ablauf sieht wie folgt aus: 

Der Dieb zieht zu einem Geschäft, das dem Besitzer der Stadtwache gehört. Jetzt prüft man, ob der Besitzer der Stadtwache der reichste Spieler ist. 

Wenn nein, dann schützt die Stadtwache vor dem Dieb und der Spieler behält die Stadtwache. 
Wenn ja, dann muss der Spieler den Schaden des Diebes bezahlen. Ist der geschädigte Spieler nach der Schädigung immer noch der reichste Spieler, erhält die Stadtwache der ärmste Spieler. Ist der geschädigte Spieler jetzt aber nicht mehr der reichste Spieler, bleibt die Stadtwache bei ihm. 
Stadtwache: Was geschieht, wenn der vom Dieb geschädigte Spieler zusammen mit einem anderen Spieler der Reichste ist, erhält er in diesem Fall die Stadtwache?
Sollte ein Spieler nach dem Schaden des Diebes allein oder mit anderen Spielern zusammen der reichste Spieler sein, erhält er die Stadtwache nicht.

Investitionskarte "Kontor": Die Karte besagt, dass alle eigenen Geschäfte 1 Handelshaus zusätzlich besitzen. Gelten diese zusätzlichen Handelshäuser auch bei der Bestimmung der Marktführerschaft?

Nein, die zusätzlichen Handelshäuser gelten nur beim Einkauf eines Kunden. Auch beim Schaden, den der Dieb verursacht, gelten diese zusätzlichen Handelshäuser nicht.
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